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Ad hoc-Gruppe „Die Naturalisierung der inneren Sicherheit“

„Homo  homini  agnus“  −  die  Formung  des  gesellschaftsfähigen  Menschen  als  Ziel  staatlicher 
Steuerung?

Gegenstand der Betrachtung ist das Leitbild vom „gesellschaftsfähigen Menschen“, wie es sich in 
den sicherheitsrechtlichen Debatten zur „Verwahrlosung“ der Gesellschaft seit der Mitte der neun-
ziger Jahre abzeichnet. Verwahrlosungstendenzen wurden zunächst am „Niedergang des öffentli-
chen Raums“ beobachtet und als Folge des mit der Individualisierung einher gehenden Verlusts der 
Steuerungswirkung kultureller Normen und angemessener Formen sozialer Kontrolle verstanden. 
Staatliche Gegenstrategien umfassten repressive Maßnahmen ebenso wie „weiches“ Policing. Neu-
erdings  werden  Verwahrlosungstendenzen  zunehmend  im  Bereich  des  Privaten  beobachtet,  als 
Gradmesser dienen hier „beschädigte“ und kriminelle Kinder. Erste Vorschläge aus sicherheitsrech-
tlicher Perspektive zielen auf die verbesserte Kontrolle der Eltern, z. B. bei kinderärztlichen Unter-
suchungen.
Dem verwahrlosenden Individuum gegenüber  gestellt  wird das  Ideal  vom „gesellschaftsfähigen 
Menschen“: Dieser ist in einer Weise normativ sozialisiert, dass er die staatliche Ordnung in natürli-
cher Weise mitverwirklicht, ohne auf den Einsatz staatlich sanktionierter Kontrollsysteme angewi-
esen zu sein, weil er keinen Willen zur Regelabweichung entwickelt. Das vom Bundesverfassungs-
gericht geprägte Bild vom „gemeinschaftsbezogenen und gemeinschaftsgebundenen Menschen“ er-
hält dabei eine normative Wendung, wenn aus der Sozialität die Pflicht zur Regel- und d. h. Rechts-
befolgung abgeleitet und ein Verstoß als Ausdruck einer „feindlichen Gesinnung“ gewertet wird. 
Zum Gegenstand staatlicher Steuerungsbemühungen wird damit die Organisation von Sozialisation-
sprozessen, die den Menschen normativ so prägen, dass das Risiko abweichenden Verhaltens ent-
fällt, so etwa bei der (Re-) Sozialisierung im Strafprozess, in ähnlicher Weise zur Vermeidung von 
Konflikten bei der Integration von Zuwanderern im sog. Integrationskurs. Doch bereits die allge-
meine Schulpflicht verfolgt dieses Anliegen, denn gerade die Schule dient der Herausbildung ge-
meinsamer Erlebnis- und Verständniswelten für die Schüler und ermöglicht so die Einübung sozial-
er Normen.
Die „normative Sozialisierung“ hat strengen Rechtfertigungsanforderungen zu unterliegen. Denn 
die Formung des gesellschaftsfähigen Menschen bedeutet einen erheblichen Persönlichkeitseingriff, 
der sich mit der ordnungsbereitstellenden Funktion staatlicher Herrschaft begründen lässt. Es stellt 
sich jedoch stets von Neuem die Frage, bis zu welchem Grade normative Parallelwirklichkeiten − 
im öffentlichen Raum wie im Privaten − in Kauf zu nehmen sind, auch wenn sie teilweise als „Ver-
wahrlosung“ empfunden werden.


